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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Anpassung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik durch Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 320/2006, (EG) 
Nr. 1234/2007, (EG) Nr. 3/2008 und (EG) Nr. […]/2008
(KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2008)0306),

– gestützt auf Artikel 36 und 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0241/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des 
EG-Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Regelung für Getreide sollte 
geändert werden, um 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Marktorientierung in diesem Sektor zu 
gewährleisten, während die Intervention als 

(3) Die Regelung für Getreide sollte 
geändert werden, um 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Marktorientierung in diesem Sektor zu 
gewährleisten, während die Intervention als 
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Sicherheitsnetz im Fall von 
Marktstörungen und zur Erleichterung der 
Anpassung der landwirtschaftlichen 
Betriebsinhaber an die Marktbedingungen 
erhalten bleibt. Die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Reform der 
Interventionsregelung für Mais sahen eine 
Überprüfung des gesamten 
Interventionssystems für Getreide im 
Rahmen des Gesundheitschecks vor. Sie 
stützten sich auf die Analyse, wonach bei 
niedrigen Marktpreisen ein gewisses 
Risiko für zusätzliche Interventionen von 
Gerste besteht. Die Aussichten für Getreide 
haben sich seither jedoch spürbar verändert 
und sind nunmehr durch ein günstigeres 
Preisklima auf dem Weltmarkt aufgrund 
global wachsender Nachfrage und 
niedriger Bestände gekennzeichnet. Unter 
diesen Gegebenheiten sind gleichzeitig zur 
Maisreform die Interventionen für anderes 
Futtergetreide auszusetzen, um 
Interventionsmaßnahmen ohne negative 
Auswirkungen für den Getreidemarkt 
insgesamt zu erlauben. Die Aussichten auf 
dem Getreidesektor gelten auch für 
Hartweizen, so dass Interventionskäufe 
überflüssig werden, da die Marktpreise 
stets deutlich über dem Interventionspreis 
liegen. Wenn die Intervention für Getreide 
ein Sicherheitsnetz sein soll und nicht 
mehr preisbildend wirkt, sind die 
unterschiedlichen Erntezeiten in den 
Mitgliedstaaten, mit denen die 
Wirtschaftsjahre beginnen, nicht länger 
relevant, da die Preise nicht mehr den 
Interventionsniveaus mit monatlichen 
Zuschlägen entsprechen. Im Interesse der 
Vereinfachung sollten daher die 
Interventionszeiträume für Getreide 
innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert 
werden.

Sicherheitsnetz im Fall von 
Marktstörungen und zur Erleichterung der 
Anpassung der landwirtschaftlichen 
Betriebsinhaber an die Marktbedingungen 
erhalten bleibt. Die Schlussfolgerungen des 
Rates zur Reform der 
Interventionsregelung für Mais sahen eine 
Überprüfung des gesamten 
Interventionssystems für Getreide im 
Rahmen des Gesundheitschecks vor. Sie 
stützten sich auf die Analyse, wonach bei 
niedrigen Marktpreisen ein gewisses 
Risiko für zusätzliche Interventionen von 
Gerste besteht.  Die Aussichten für 
Getreide haben sich seither jedoch spürbar 
verändert und sind nunmehr durch ein 
günstigeres Preisklima auf dem Weltmarkt 
aufgrund global wachsender Nachfrage 
und niedriger Bestände gekennzeichnet.
Unter diesen Gegebenheiten sind 
gleichzeitig zur Maisreform die 
Interventionen für anderes Futtergetreide 
auszusetzen, um Interventionsmaßnahmen 
ohne negative Auswirkungen für den 
Getreidemarkt insgesamt zu erlauben. Die 
Aussichten auf dem Getreidesektor gelten 
auch für Hartweizen, so dass 
Interventionskäufe überflüssig werden, da 
die Marktpreise stets deutlich über dem 
Interventionspreis liegen. Wenn die 
Intervention für Getreide ein 
Sicherheitsnetz sein soll, sollte die 
Intervention erst während der letzten 
Monate des Wirtschaftsjahres eröffnet 
werden.

Or. fr
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Begründung

Durch die Eröffnung einige Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Erzeugung und Verbrauch von 
Schweinefleisch werden voraussichtlich 
weiter steigen, allerdings langsamer als in 
den letzten zehn Jahren aufgrund des 
Wettbewerbs durch Geflügelfleisch und 
höherer Futtermittelpreise. Die Marktpreise 
für Schweine dürften deutlich über dem 
Interventionsniveau bleiben. Die 
Intervention für Schweinefleisch kam seit 
vielen Jahren nicht mehr zur Anwendung 
und sollte angesichts der Marktlage und
ihrer erwarteten Entwicklung abgeschafft
werden.

(5) Erzeugung und Verbrauch von 
Schweinefleisch werden voraussichtlich 
weiter steigen, allerdings langsamer als in 
den letzten zehn Jahren aufgrund des 
Wettbewerbs durch Geflügelfleisch und 
höherer Futtermittelpreise. Die Marktpreise 
für Schweine dürften deutlich über dem 
Interventionsniveau bleiben. Die 
Intervention für Schweinefleisch kam seit 
vielen Jahren nicht mehr zur Anwendung,
und das Interventionsprinzip – eine 
rückläufige Marktentwicklung aus 
gesundheitlichen oder anderen Gründen 
ist niemals auszuschließen - sollte 
angesichts der Marktlage und erwarteten 
Entwicklung des Marktes beibehalten
werden, um ein Sicherheitsnetz zu 
erhalten. Die Intervention sollte aber auf 
0 Tonnen zurückgeführt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Abschaffung der Intervention für 
diese Erzeugnisse kann unbedenklich im 
Jahr 2009 vorgesehen werden, da 
aufgrund der derzeitigen Marktlage und 

entfällt
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aussichten nicht damit zu rechnen ist, 
dass sie in dem Jahr zum Einsatz kommt.

Or. fr

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Agenda 2000 sah eine 
Aufstockung der gesamten 
Referenzmengen in der EU um 2,4 % vor. 
Diese Aufstockung erfolgte einerseits in 
Form spezifischer nationaler Erhöhungen 
für Italien, Spanien, Griechenland, die 
Republik Irland und Nordirland 
innerhalb von zwei Jahren von 2000/01 
bis 2001/02 und andererseits in Form 
einer linearen Erhöhung der Milchquoten 
um 1,5 % innerhalb von drei Jahren von 
2006/07 bis 2008/09 für alle 
Mitgliedstaaten, die keine spezifischen 
Quotenerhöhungen erhielten. In seinem 
Kompromiss vom Juni 2003 hat der Rat 
beschlossen, dass die geltende 
Milchquotenregelung bis 2014/15 
verlängert werden sollte. Außerdem wurde 
Griechenland eine Quotenerhöhung um 
120 000 Tonnen und den Azoren ab 
2005/06 eine Erhöhung um 50 000 
Tonnen (reduziert gegenüber zusätzlichen 
73 000 Tonnen im Wirtschaftsjahr 
2003/04 und 61 500 Tonnen im 
Wirtschaftsjahr 2004/05) gewährt. Eine 
zusätzliche Quotenerhöhung für die EU-
27 wurde für das Milchquotenjahr 
2008/09 vereinbart.

Or. en
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Begründung

Die vorgeschlagene Quotenerhöhung ist Teil einer historischen Entwicklung, die ihren Platz 
in den Erwägungen des Vorschlags zum Gesundheitscheck haben sollte.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Begrenzt durch die Milchquoten, wird 
die Milcherzeugung der Gemeinschaft auf 
mittlere Sicht insgesamt allmählich 
zurückgehen, da der anhaltende 
Strukturwandel in den Mitgliedstaaten, die 
der Gemeinschaft vor der Erweiterung von 
2004 noch nicht angehörten, zu einem 
Rückgang der Subsistenzproduktion führen 
dürfte, während der Produktionszuwachs 
durch die Quoten beschränkt bleibt.
Zugleich werden im Projektionszeitraum 
die Milchlieferungen an die Molkereien zur 
Verarbeitung weiter zunehmen. Anders als 
bei Einführung der Quoten als Reaktion 
auf die Überproduktion wird nun durch die 
Quotenregelung das Produktionswachstum 
gegenüber der starken Binnen- und 
Außennachfrage gebremst. Unter diesen 
Gegebenheiten wirken die Quoten der 
Marktorientierung entgegen, da die 
Landwirte nicht angemessen auf 
Preissignale reagieren, und verhindern 
Effizienzgewinne, indem sie den 
Strukturwandel verlangsamen. Die Quoten 
sollen mit schrittweisen Anpassungen bis 
2015 auslaufen. Durch die jährliche 
Anhebung der Milchquoten gemäß Anhang 
I der vorliegenden Verordnung (1 % je 
Wirtschaftsjahr von 2009/10 bis 2013/14) 
würden ein reibungsloser Übergang 
ermöglicht und eine übermäßige Korrektur 
nach dem Auslaufen der Quoten 
vermieden.

(8) Begrenzt durch die nationalen
Milchquoten, wird die Milcherzeugung der 
Gemeinschaft auf mittlere Sicht insgesamt 
allmählich zurückgehen, da der anhaltende 
Strukturwandel in den Mitgliedstaaten, die 
der Gemeinschaft vor der Erweiterung von 
2004 noch nicht angehörten, zu einem 
Rückgang der Subsistenzproduktion führen 
dürfte, während der Produktionszuwachs 
durch die nationalen Quoten beschränkt 
bleibt. Zugleich werden im 
Projektionszeitraum die Milchlieferungen 
an die Molkereien zur Verarbeitung weiter 
zunehmen. Anders als bei Einführung der 
Quoten als Reaktion auf die 
Überproduktion wird nun durch die 
derzeitige Quotenregelung das 
Produktionswachstum gegenüber der 
starken Binnen- und Außennachfrage 
gebremst. Unter diesen Gegebenheiten 
wirken die Quoten der Marktorientierung 
entgegen, da die Landwirte nicht 
angemessen auf Preissignale reagieren, und 
verhindern Effizienzgewinne, indem sie 
den Strukturwandel verlangsamen. Die 
derzeitige Quotenregelung läuft 2015 aus.
Durch die jährliche Anhebung der 
Milchquoten gemäß Anhang I der 
vorliegenden Verordnung (2 % im 
Wirtschaftsjahr 2008/09 und 1 % je 
Wirtschaftsjahr 2009/10 und 2010/11) 
würden ein reibungsloser Übergang 
erleichtert und eine übermäßige Korrektur 
nach dem Auslaufen der Quoten 
vermieden.
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Or. en

Begründung

In der gesamten EU zeichnet sich eine Situation der Unterschreitung von Milchquoten ab. Die 
Zahlen für das Quotenjahr 2006/07 lassen eine Nettounterschreitung der Quoten in Höhe von 
1,9 Millionen Tonnen in der gesamten EU erkennen, wobei 18 von 27 Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Quoten unterschreiten. Vorläufige Zahlen für 2007/08 zeigen eine ähnliche 
Situation. Der Berichterstatter schlägt zusätzlich zu der bereits vereinbarten Erhöhung um 
2 % für 2008/09 vor, die Erhöhung der Milchquote um 1 % für die Wirtschaftsjahre 2009/10 
und 2010/11 zu unterstützen. Der Berichterstatter möchte die Marktlage für die darauf 
folgenden Quotenjahre neu bewerten, da sich der Milchmarkt rasch entwickelt.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Auf EU-Ebene gibt es eine 
Nettounterschreitung der Milchquoten.

Or. en

Begründung

In der gesamten EU zeichnet sich eine Situation der Unterschreitung von Milchquoten ab. Die 
Zahlen für das Quotenjahr 2006/07 lassen eine Nettounterschreitung der Quoten in Höhe von 
1,9 Millionen Tonnen in der gesamten EU erkennen, wobei 18 von 27 Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Quoten unterschreiten. Die Kommission geht für das laufende Quotenjahr 2007/08 
von einer Unterschreitung von 3 000 000 t aus (genaue Zahlen stehen erst im September 2008 
zur Verfügung).

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Agrarwirtschaft in der Gemeinschaft zu 
verbessern und eine stärker 
marktorientierte und nachhaltigere 

(13) Um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Agrarwirtschaft in der Gemeinschaft zu 
verbessern und eine stärker 
marktorientierte und nachhaltigere 
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Landwirtschaft zu fördern, muss wie bei 
der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
2003 die Stützung für die Landwirte weiter 
von der Produktion abgekoppelt werden.
Dazu sind die Beihilfen für Trockenfutter,
Flachs, Hanf und Kartoffelstärke der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates 
vom 22. Oktober 2007 über eine 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte 
und mit Sondervorschriften für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 
(Verordnung über die einheitliche GMO) 
abzuschaffen und in die betriebsbezogene 
Einkommensstützung einzubeziehen.
Während die Entkoppelung die Zahlungen 
an die Erzeuger unverändert lässt, wird die 
Effizienz der Einkommensbeihilfen 
deutlich erhöht.

Landwirtschaft zu fördern, muss wie bei 
der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
2003 die Stützung für die Landwirte weiter 
von der Produktion abgekoppelt werden.
Dazu sind die Beihilfen für Flachs, Hanf 
und Kartoffelstärke der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 
2007 über eine gemeinsame Organisation 
der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 
(Verordnung über die einheitliche GMO) 
abzuschaffen und in die betriebsbezogene 
Einkommensstützung einzubeziehen.
Während die Entkoppelung die Zahlungen 
an die Erzeuger unverändert lässt, wird die 
Effizienz der Einkommensbeihilfen 
deutlich erhöht.

Or. fr

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Der Rat beschloss im Jahr 2000, die 
Beihilfe für kurze Flachsfasern und 
Hanffasern auslaufen zu lassen. Dieser 
Beschluss wird ab dem Wirtschaftsjahr 
2009/10 durch die mit der Verordnung 
(EG) Nr. 247/2008 vorgenommen 
Änderungen der einheitlichen GMO 
umgesetzt und gilt ebenso für die 
ergänzende Verarbeitungsbeihilfe für 
Flachs aus traditionellen Anbaugebieten.
Die Beihilfe für lange Flachsfasern sollte 
entkoppelt werden. Um der Wirtschaft die 
Anpassung zu erleichtern, sollte die 
Einbeziehung in die 
Betriebsprämienregelung jeweils zur 
Hälfte in den Jahren 2011 und 2013 
erfolgen.

(14) Im Bericht der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
den Flachs- und Hanfsektor 
(KOM(2008)0307) wird bestätigt, dass die 
Regelung der Verarbeitungsbeihilfe für 
Flachs- und Hanf zweckmäßig und
wirksam ist. Die Kommission bestätigt die 
sehr positiven Auswirkungen der Flachs-
und Hanfkulturen auf den Umweltschutz 
und die Artenvielfalt, insbesondere durch 
die Förderung der Fruchtfolge, auf die 
Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen in Regionen mit 
Entwicklungsrückstand sowie auf die 
Erschließung neuer Absatzmärkte, 
insbesondere bei Biomaterialien.
Schließlich hebt die Kommission die 
beträchtlichen Gefahren hervor, die die 
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Abschaffung dieser Beihilferegelung 
bergen könnte. Deshalb sollte die 
derzeitige Regelung mindestens bis zum 
Wirtschaftsjahr 2012/2013 beibehalten 
werden.

Or. fr

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Bei der Reform der Regelung für 
Trockenfutter im Jahr 2003 wurde die 
Beihilfe teilweise den Erzeugern 
zugewiesen und entkoppelt. Nach 
Maßgabe der weiteren Verstärkung der 
Marktorientierung im Rahmen des 
Gesundheitschecks und der derzeitigen 
Marktaussichten für Futtermittel sollten 
jetzt auch die anderen Beihilfen in diesem 
Sektor vollständig entkoppelt werden. Die 
Auswirkungen der Abschaffung der 
Verarbeitungsbeihilfe können abgefedert 
werden durch geeignete Anpassungen der 
Preise für die Rohstofferzeuger, die 
ihrerseits durch die Entkopplung höhere 
Ansprüche auf Direktbeihilfe erhalten.
Die Abschaffung der 
Verarbeitungsbeihilfe ist auch durch die 
Marktlage und aussichten für 
Eiweißpflanzen insgesamt gerechtfertigt.
Da sich der Sektor bereits seit der Reform 
von 2003 umstrukturiert hat und die 
Herstellung von Trockenfutter in jüngster 
Zeit als besonders umweltschädlich 
befunden wurde, sollte die Beihilfe mit 
einer kurzen Übergangsfrist von zwei 
Jahren zur Erleichterung der Anpassung 
der Wirtschaft entkoppelt werden.

entfällt

Or. fr
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die außergewöhnlichen 
Marktstützungsmaßnahmen bei 
Tierseuchen sollten in eine generelle 
Bestimmung zum Risikomanagement 
aufgenommen werden und sind daher aus 
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 zu 
streichen.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) In Anbetracht der zunehmenden 
Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements ist den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, 
einen Teil der Prämien, die die 
Betriebsinhaber oder die 
Erzeugerorganisationen für die 
Ernteversicherung zahlen, zu 
übernehmen oder Entschädigung für 
bestimmte wirtschaftliche Verluste im 
Zusammenhang mit Tier- oder 
Pflanzenkrankheiten zu leisten.

Or. fr
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Erzeugerorganisationen können eine 
nützliche Rolle bei der Bündelung des 
Angebots in Sektoren spielen, in denen die 
Konzentration von Erzeugern und 
Abnehmern unausgewogen ist. Daher sollte 
es den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, 
Erzeugerorganisationen in allen Sektoren 
anzuerkennen.

(19) Die Ernteversicherung und die 
Fonds auf Gegenseitigkeit können zwar 
einen Beitrag zum schadensbehebenden 
Risikomanagement leisten. Das kann sich 
aber in wirtschaftlicher und sozialer 
Hinsicht als sehr kostspielig erweisen, 
weswegen man parallel dazu die 
Entwicklung von Instrumenten fördern 
sollte, die ein schadensvermeidendes 
Risikomanagement ermöglichen.
Erzeugerorganisationen, wie die 
Branchenverbände, können eine wichtige 
Rolle bei diesem präventiven Management, 
insbesondere bei der Bündelung des 
Angebots in Sektoren, in denen die 
Konzentration von Erzeugern und 
Abnehmern unausgewogen ist, oder bei der 
Verbesserung der Marktkenntnisse spielen.
Daher sollte es den Mitgliedstaaten 
ermöglicht werden, 
Erzeugerorganisationen und 
Berufsverbände in allen Sektoren 
anzuerkennen.

Or. fr

Begründung

Was das Krisenmanagement anbelangt, muss die Vorausschau zu einem vorrangigen Ziel 
werden, denn ein Ansatz, bei dem nur nachträglich gehandelt wird, kann sich im Bereich der 
Wirtschaft und der Beschäftigung als außerordentlich kostspielig erweisen.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Man sollte die derzeitige 
Konjunktur nutzen, um insbesondere den 
Entwicklungsländern ein positives Signal 
zu geben, die schon lange die 
Abschaffung der Ausfuhrbeihilfen 
verlangen, die die meisten entwickelten 
Länder, die Getreide ausführen, 
praktizieren.

Or. fr

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 2 – Buchstabe b
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Absatz 2 wird gestrichen. entfällt

Or. fr

Begründung

Wenn die Intervention für Schweinefleisch auch seit sehr langer Zeit nicht mehr zur 
Anwendung kam, ist es nicht vernünftig, sie abschaffen zu wollen. Grund ist sowohl die 
Tatsache, dass das Auftreten neuer Seuchen immer noch möglich ist, die zu schwerwiegenden 
Problemen im Markt führen können, als auch die Tatsache, dass man es mit einer ganz neuen 
Lage auf dem Getreidemarkt zu tun hat.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Teil II – Titel I – Kapitel I – Abschnitt II – Unterabschnitt II – Artikel 11 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) für Getreide vom 1. November bis zum 
31. Mai,

a) für Getreide vom 1. März bis zum 
31. Mai,

Or. fr

Begründung

Anstatt Ausschreibungsverfahren vorzusehen, die zu einem Preisverfall führen könnten, 
sollten lieber die Zeiträume der Intervention dadurch geändert werden, dass sie auf einige 
Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres begrenzt werden, was es dem System ermöglichen 
würde, als echtes Sicherheitsnetz unter Vermeidung von Spekulationen zu fungieren.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Teil II – Titel I – Kapitel I – Abschnitt II – Unterabschnitt II – Artikel 11 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) für Rindfleisch im gesamten 
Wirtschaftsjahr,

c) für Rindfleisch und Schweinefleisch im 
gesamten Wirtschaftsjahr,

Or. fr

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Teil II – Titel I – Kapitel I – Abschnitt II – Unterabschnitt II – Artikel 12 – Absatz 1 –
Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Die öffentliche Intervention für 
Schweinefleisch wird von der Kommission 
ohne die Unterstützung des Ausschusses 
nach Artikel 195 Absatz 1 eröffnet, wenn 
der durchschnittliche 
Gemeinschaftsmarktpreis für Fleisch von 
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Schlachtkörpern von Schweinen, der 
unter Zugrundelegung der in den 
einzelnen Mitgliedstaaten auf den 
repräsentativen Märkten der 
Gemeinschaft festgestellten und mit 
Koeffizienten, die die relative Größe des 
Schweinebestands der einzelnen 
Mitgliedstaaten widerspiegeln, gewogenen 
Preise aufgestellt wird, unter 103% des 
Referenzpreises liegt und sich 
voraussichtlich auf diesem Niveau halten 
wird.

Or. fr

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Teil II – Titel I – Kapitel I – Abschnitt II – Unterabschnitt II – Artikel 13 – Absatz 1 –
Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) 0 Tonnen Schweinefleisch je 
Zeitraum gemäß Artikel 11 Buchstabe a.

Or. fr

Begründung

Wenn man die Intervention für Schweinefleisch wieder einführt, sollte sie auf Null gestellt 
werden, was zwar ein Sicherheitsnetz schaffen würde, aber solange keine Auswirkungen auf 
den Haushalt hätte, als die Lage des Sektors normal bleibt.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 4
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Teil II – Titel I – Kapitel I – Abschnitt II – Unterabschnitt III – Artikel 18
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Teil II Titel I Kapitel I Abschnitt II 
Unterabschnitt III erhält folgende 
Fassung:

entfällt

„Unterabschnitt III
Interventionspreise

Artikel 18
Interventionspreise

(1) Der Interventionspreise und die zur 
Intervention angenommenen Mengen für 
die Erzeugnisse nach Artikel 10 
Buchstaben a, d, e und f werden von der 
Kommission im Rahmen von 
Ausschreibungsverfahren festgesetzt.
Unter besonderen Umständen können die 
Ausschreibungen auf bestimmte 
Mitgliedstaaten oder Regionen eines 
Mitgliedstaats begrenzt und die 
Interventionspreise und die zur 
Intervention angenommenen Mengen 
nach Mitgliedstaaten oder Regionen eines 
Mitgliedstaats auf der Grundlage der 
durchschnittlichen 
Marktpreisnotierungen festgesetzt 
werden.
(2) Der Interventionspreis gemäß Absatz 1 
darf folgende Beträge nicht 
überschreiten:
a) für Getreide den jeweiligen 
Referenzpreis,
b) für Rindfleisch den in einem 
Mitgliedstaat oder einer Region eines 
Mitgliedstaats festgestellten 
durchschnittlichen Marktpreis zuzüglich 
eines von der Kommission nach 
objektiven Kriterien festzusetzenden 
Zusatzbetrags,
c) für Butter 90% des Referenzpreises,
d) für Magermilchpulver den 
Referenzpreis.
(3)Der Interventionspreis für Zucker 
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beträgt 80% des Referenzpreises, der für 
das Wirtschaftsjahr festgesetzt wurde, das 
auf das Wirtschaftsjahr folgt, in dem das 
Angebot abgegeben wird. Weicht die 
Qualität des der Zahlstelle angebotenen 
Zuckers von der Standardqualität gemäß 
Anhang IV Teil B ab, für die der 
Referenzpreis festgesetzt wurde, so wird 
der Interventionspreis jedoch
entsprechend angehoben oder gesenkt.“

Or. fr

Begründung
Allgemein praktizierte Ausschreibungsverfahren bergen die Gefahr radikaler Auswirkungen 
auf die Preise und schwerwiegender negativer Folgen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 6 – Buchstabe a – Ziffer -i (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 31 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- i) Buchstabe c erhält folgende Fassung:
„c) frisches oder gekühltes Fleisch von 
höchstens zwölf Monate alten Rindern 
gemäß der Definition und der 
Klassifizierung des Anhangs XIa sowie 
von ausgewachsenen Rindern, 
aufgemacht als ganze Schlachtkörper, 
Schlachtkörperhälften, so genannte 
„quartiers compensés“, Vorder- oder 
Hinterviertel und klassifiziert nach dem in 
Artikel 42 Absatz 1 vorgesehenen 
gemeinschaftlichen 
Handelsklassenschema für 
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder;“

Or. fr
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Begründung

Die private Lagerhaltung von Kalbfleisch ist nicht zulässig, obwohl es den gleichen 
Unwägbarkeiten wie andere Fleischsorten ausgesetzt ist. Wenn sichergestellt ist, dass dieses 
Fleisch in Zukunft identifiziert und rückverfolgt werden kann, gibt es keinen Grund für seinen 
Ausschluss.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 10
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 43 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„a) die Anforderungen und Bedingungen, 
die die Erzeugnisse erfüllen müssen, die 
gemäß Artikel 10 zur öffentlichen 
Intervention angekauft werden sollen oder 
für die eine Beihilfe zur privaten 
Lagerhaltung gemäß Artikel 31 gewährt 
wird, insbesondere hinsichtlich Qualität, 
Qualitätsgruppen, Qualitätsklassen, 
Klassen, Mengen, Verpackung 
einschließlich Etikettierung, Höchstalter, 
Haltbarmachung, Erzeugnisstufe, auf die 
sich der Interventionspreis bezieht, und 
Dauer der privaten Lagerhaltung;“

„a) die Anforderungen und Bedingungen, 
die die Erzeugnisse erfüllen müssen - und 
bei Schweinefleisch das Verzeichnis der 
Erzeugnisse -, die gemäß Artikel 10 zur 
öffentlichen Intervention angekauft werden 
sollen oder für die eine Beihilfe zur 
privaten Lagerhaltung gemäß Artikel 31 
gewährt wird, insbesondere hinsichtlich 
Qualität, Qualitätsgruppen, 
Qualitätsklassen, Klassen, Mengen, 
Verpackung einschließlich Etikettierung, 
Höchstalter, Haltbarmachung, 
Erzeugnisstufe, auf die sich der 
Interventionspreis bezieht, und Dauer der 
privaten Lagerhaltung;“

Or. fr

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 11
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11) Artikel 44 wird gestrichen. entfällt
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Or. fr

Begründung

Diese Bestimmung hat ihre Wirksamkeit in Situationen verheerender Krisen gezeigt, wie bei 
der Maul- und Klauenseuche im Jahr 2001. Die Kommission will sie dennoch streichen und 
begründet diese Streichung mit der Einführung eines Fonds auf Gegenseitigkeit im Fall von 
Tier- und Pflanzenkrankheiten. Dabei handelt es sich aber um ergänzende Maßnahmen, die 
nicht identisch sind. In einer Zeit, in der neue und bedrohliche Tierseuchen, wie die 
Blauzungenkrankheit, auftreten, sollte aufgrund des Vorsorgeprinzips Artikel 44 beibehalten 
werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 12 – Buchstabe a
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 46 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a. Absatz 1 erhält folgende Fassung: entfällt
„(1) Die Gemeinschaft beteiligt sich an 
der Finanzierung der Sondermaßnahmen 
nach Artikel 45 in Höhe von 50% der von 
den Mitgliedstaaten getragenen 
Ausgaben.“

Or. fr

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 14 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 78 – Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Dem Artikel 78 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 wird folgender Absatz 
3a angefügt:
„3a. Die Gesamteinnahmen aus 
Zahlungen der Zusatzabgabe an die EU 
und aus Einsparungen im 
Zusammenhang mit der Abschaffung 
bestehender Marktmaßnahmen im 
Bereich Milch sollten einem Fond zur 
Unterstützung des 
Umstrukturierungsprozesses des 
Milchsektors der EU zufließen.
Gemäß Artikel 68 [allgemeine Regeln] der 
Verordnung (EG) Nr. […]/2008 [neue 
Verordnung über Direktzahlungen] 
finanzierte Maßnahmen dürfen nicht 
durch dieses System finanziert werden.“

Or. en

Begründung

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Milchsektor eingenommen und 
eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors verwendet 
werden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 17
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Teil II – Titel I – Kapitel IV – Abschnitt I – Unterabschnitt I

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17. Teil II Titel I Kapitel IV Abschnitt I 
Unterabschnitt I wird gestrichen.

entfällt

Or. fr
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Begründung

Aus den bereits im Rahmen der Änderungsanträge zur Verordnung Nr. 1782/2003 erläuterten 
Gründen dürfen diese Beihilfen nicht abgeschafft werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 18 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 91 – Nummer 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

18. Artikel 91 Absatz 1 Unterabsatz 2 
erhält folgende Fassung:
„In den Wirtschaftsjahren 2009/2010 bis 
2012/2013 wird die Beihilfe unter 
denselben Bedingungen für die 
Verarbeitung von Flachsstroh zur 
Herstellung kurzer Flachsfasern und für 
die Verarbeitung von Hanfstroh zur 
Faserherstellung gewährt.“

Or. fr

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Article 4 – Nummer 19
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 92 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„(1) Der Betrag der Verarbeitungsbeihilfe 
nach Artikel 91 wird für Langflachsfasern 
wie folgt festgesetzt:

„(1) Der Betrag der Verarbeitungsbeihilfe 
nach Artikel 91 wird für Langflachsfasern 
wie folgt festgesetzt:

a) in den Wirtschaftsjahren 2009/10 und 
2010/11 auf 200 EUR/Tonne,

a) für lange Flachsfasern: in den 
Wirtschaftsjahren 2009/2010 bis 2012/13
auf 160 EUR/Tonne,

b) in den Wirtschaftsjahren 2011/12 und
2012/13 auf 100 EUR/Tonne.“

b) für kurze Flachsfasern und 
Hanffasern, die nicht mehr als 7,5 % 
Unreinheiten und Schäben enthalten: in 
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den Wirtschaftsjahren 2009/2010 bis 
2012/2013 auf 90 EUR/Tonne;

Die Mitgliedstaaten können jedoch unter 
Berücksichtigung der traditionellen 
Absatzmöglichkeiten beschließen, die 
Beihilfe auch zu gewähren
a) für kurze Flachsfasern mit einem 
Gehalt an Unreinheiten und Schäben von 
7,5 % bis 15 %,
b) für Hanffasern mit einem Gehalt an 
Unreinheiten und Schäben von 7,5 % bis 
25 %.
In den in Unterabsatz 2 genannten Fällen 
gewähren die Mitgliedstaaten die Beihilfe 
für eine Menge, die bei Zugrundelegung 
von 7,5 % Unreinheiten und Schäben 
höchstens der erzeugten Menge 
entspricht.“

Or. fr

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 20 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 94 – Nummer 1 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

20a. Artikel 94 Absatz 1a erhält folgende 
Fassung:
„1a. Für kurze Flachsfasern und 
Hanffasern, für die die Beihilfe gewährt 
werden kann, wird eine garantierte 
Höchstmenge von 147 265 Tonnen in 
jedem der Wirtschaftsjahre 2009/2010 bis 
2012/2013 festgesetzt. Diese Menge wird 
auf bestimmte Mitgliedstaaten als 
garantierte einzelstaatliche Mengen 
gemäß Anhang XI Abschnitt A.II 
aufgeteilt.“

Or. fr



PR\727830DE.doc 25/38 PE407.828v01-00

DE

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 20 b (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 94 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

20b. Artikel 94a erhält folgende Fassung:
„In jedem der Wirtschaftsjahre 2009/2010 
bis 2012/2013 wird dem zugelassenen 
Ersterzeuger eine ergänzende Beihilfe 
gewährt für in den Gebieten I und II 
gemäß Anhang XI Abschnitt A.III 
gelegene Flachsanbauflächen, deren 
Stroherzeugung Gegenstand
a) eines Kaufvertrags oder einer 
Verpflichtung gemäß Artikel 91 Absatz 1 
und
b) einer Verarbeitungsbeihilfe für die 
Langfasererzeugung sind.
Der Betrag der ergänzenden Beihilfe 
beläuft sich für Flächen im Gebiet I auf 
120 EUR je Hektar und im Gebiet II auf 
50 EUR je Hektar.“

Or. fr

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 24
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 101

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

24. Artikel 101 wird gestrichen. 24. Artikel 101 erhält folgende Fassung:

„Artikel 101
Beihilfe für den Kauf von 

Milcherzeugnissen durch gemeinnützige 
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Organisationen
Wenn Überschüsse an Milcherzeugnissen 
entstehen oder zu entstehen drohen, kann 
die Kommission beschließen, dass unter 
von ihr festzulegenden Bedingungen 
Beihilfen für den Bezug von verbilligtem 
Rahm, verbilligter Butter oder 
verbilligtem Butterfett gewährt werden, 
die durch gemeinnützige Einrichtungen 
und Körperschaften bezogen werden.“

Or. fr

Begründung

Man kann zwar die Abschaffung der Beihilfen für gewerbliche Zwecke gutheißen, aber aus 
sozialen Gründen sollten sie für gemeinnützige Vereine beibehalten werden.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 26 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 104 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

26. Artikel 104 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:
„2. Die Finanzierung des Fonds erfolgt 
für die Kalenderjahre 2010, 2011 und 
2012 gemäß [...] [Tabakbeihilfe] der 
Verordnung (EG) Nr. [neue VO über 
Direktzahlungen].“

Or. fr

Begründung

Dies ist Folge der Änderung an der Verordnung über die Direktzahlungen nach der 
Abstimmung im Europäischen Parlament im Mai 2008.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 27 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Kapitel IV a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27a. In Teil II Titel I wird folgendes 
Kapitel IVa eingefügt:

„KAPITEL IVa
Risikomanagement

Abschnitt I
Ernteversicherung

Artikel 112a
Ernteversicherung

1. Die Mitgliedstaaten können finanzielle 
Beiträge zu Prämien für eine 
Ernteversicherung zur Deckung von 
Verlusten aufgrund widriger 
Witterungsverhältnisse gewähren.
Im Sinne dieses Artikels sind „widrige 
Witterungsverhältnisse“ einer 
Naturkatastrophe gleichzusetzenden, wie 
Frost, Hagel, Eis, Regen oder Dürre, 
aufgrund derer mehr als 30 % der 
durchschnittlichen Jahreserzeugung des 
betreffenden Betriebsinhabers auf der 
Grundlage des vorhergehenden 
Dreijahreszeitraums oder eines 
Dreijahresdurchschnitts auf der 
Grundlage des vorhergehenden 
Fünfjahreszeitraums unter Ausschluss 
des höchsten und des niedrigsten Werts 
zerstört wurden.
2. Dieser finanzielle Beitrag wird 
festgesetzt auf 60 % der 
Versicherungsprämie, die individuell bzw. 
kollektiv zu zahlen ist, wenn der 
Versicherungsvertrag von einer 
Erzeugerorganisation abgeschlossen 
wurde. Die Mitgliedstaaten können 
beschließen, den finanziellen Beitrag 
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unter Berücksichtigung der 
Witterungsbedingungen bzw. der Lage des 
betreffenden Sektors auf 70 % 
anzuheben.
Die Mitgliedstaaten können den 
Prämienbetrag, zu dem ein finanzieller 
Beitrag geleistet werden kann, durch die 
Anwendung angemessener Obergrenzen 
beschränken.
3. Die Deckung durch die 
Ernteversicherung ist nur verfügbar, 
wenn die widrigen Witterungsverhältnisse 
von der zuständigen Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaats als solche 
anerkannt worden sind.
4. Die Versicherungszahlungen gleichen 
höchstens die Gesamtkosten für den 
Ersatz der in Absatz 1 genannten Verluste 
aus und sind nicht mit Auflagen 
bezüglich Art und Menge der künftigen 
Erzeugung verbunden.
5. Die finanziellen Beiträge werden direkt 
an den betreffenden Betriebsinhaber oder 
gegebenenfalls an die 
Erzeugerorganisation, die den Vertrag 
abgeschlossen hat, gezahlt. In letzterem 
Fall erfolgt die Zahlung gemäß der 
Anzahl ihrer Mitglieder.
6. Die Ausgaben der Mitgliedstaaten für 
die Gewährung der finanziellen Beiträge 
werden von der Gemeinschaft aus dem 
Fonds gemäß Artikel [...] [Stützung im 
Rahmen der einheitlichen GMO] der 
Verordnung (EG) Nr. [...]/2008 in Höhe 
von 40 % der gemäß Absatz 2 dieses 
Artikels festgesetzten zuschussfähigen 
Beträge der Versicherungsprämie 
kofinanziert.
Allerdings wird der Satz gemäß Absatz 1
für die neuen Mitgliedstaaten auf 70 % 
angehoben.
Unterabsatz 1 greift nicht den 
Befugnissen der Mitgliedstaaten vor, ihre 
Beteiligung an der Finanzierung der 
finanziellen Beiträge vollständig oder 
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teilweise durch obligatorische Systeme der 
kollektiven Verantwortung in den 
betreffenden Sektoren zu decken.
7. Die finanziellen Beiträge dürfen das 
Funktionieren des Binnenmarktes für 
Dienstleistungen im 
Versicherungsbereich nicht 
beeinträchtigen. Sie sind nicht auf 
Versicherungen einer einzigen 
Versicherungsgesellschaft oder 
Versicherungsgruppe beschränkt und 
werden nicht davon abhängig gemacht, 
dass der Versicherungsvertrag mit einer 
in dem betreffenden Mitgliedstaat 
ansässigen Versicherungsgesellschaft 
abgeschlossen wird.

Abschnitt II
Fonds auf Gegenseitigkeit für Tier- und 

Pflanzenkrankheiten
Artikel 112b

Fonds auf Gegenseitigkeit für Tier- und 
Pflanzenkrankheiten

1. Die Mitgliedstaaten können eine 
Entschädigung vorsehen, die 
Betriebsinhabern in Form von 
finanziellen Beiträgen zu Fonds auf 
Gegenseitigkeit für wirtschaftliche 
Einbußen infolge des Ausbruchs von 
Tier- und Pflanzenkrankheiten gezahlt 
wird. Diese Fonds können von 
Erzeugerorganisationen und/oder 
Branchenverbänden unter den 
Bedingungen der Artikel 122 und 123 
verwaltet werden.
2. Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der 
Ausdruck
a) „Fonds auf Gegenseitigkeit“ ein von 
den Mitgliedstaaten gemäß dem 
nationalen Recht zugelassenes System, 
mit dem sich die Betriebsinhaber 
absichern können, indem denjenigen 
Betriebsinhabern, denen wirtschaftliche 
Einbußen infolge des Ausbruchs von 
Tier- und Pflanzenkrankheiten entstehen, 
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Entschädigungen gewährt werden;
b) „wirtschaftliche Einbußen“ erhebliche 
Produktionsverluste bzw. alle zusätzlichen 
Kosten, die einem Betriebsinhaber infolge 
außergewöhnlicher Maßnahmen 
entstehen, die er mit dem Ziel ergreift, das 
Angebot auf dem betreffenden Markt zu 
verringern. Kosten, für die nach anderen 
Gemeinschaftsvorschriften eine 
Entschädigung gewährt werden kann, 
und Kosten, die sich aus der Anwendung 
anderer veterinär-, gesundheits- bzw. 
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen 
ergeben, gelten nicht als wirtschaftliche 
Einbußen.
3. Der Fonds auf Gegenseitigkeit zahlt die 
Entschädigung direkt an angeschlossene 
Betriebsinhaber, die durch wirtschaftliche 
Einbußen betroffen sind.
Die vom Fonds auf Gegenseitigkeit 
gezahlte Entschädigung muss aus 
folgenden Quellen stammen:
a) Grundkapital, das die angeschlossenen 
Betriebsinhaber dem Fonds zur 
Verfügung stellen, und/oder
b) vom Fonds zu Markbedingungen 
aufgenommene Darlehen.
Das ursprüngliche Grundkapital darf 
nicht aus öffentlichen Mitteln stammen.
4. Die finanziellen Beiträge nach Absatz 1 
können sich beziehen auf
a) die Verwaltungskosten für die 
Einrichtung des Fonds auf 
Gegenseitigkeit, aufgeteilt auf einen 
Höchstzeitraum von drei Jahren,
b) die Kapital- und Zinsrückzahlungen 
der vom Fonds zu Marktbedingungen 
aufgenommenen Darlehen zur Zahlung 
von Entschädigungen an die 
Betriebsinhaber,
c) die vom Fonds auf Gegenseitigkeit aus 
seinem Grundkapital als Entschädigung 
an die Betriebsinhaber gezahlten Beträge.
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Die Mindest- und Höchstlaufzeit der 
Darlehen zu Marktbedingungen für die 
Gewährung eines finanziellen Beitrags 
werden nach dem Verfahren des 
Artikels 195 Absatz 1 festgesetzt.
Zahlt der Fonds eine Entschädigung 
gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c, so 
muss der Zahlungsrhythmus des 
finanziellen Beitrags aus der öffentlichen 
Hand demjenigen eines Darlehens zu 
Marktbedingungen mit Mindestlaufzeit 
entsprechen.
5. Ein finanzieller Beitrag darf 60 % der 
in Absatz 4 genannten Kosten nicht 
überschreiten. Die Mitgliedstaaten 
können beschließen, ihren finanziellen 
Beitrag unter Berücksichtigung der Lage 
des betreffenden Sektors auf 70 % 
anzuheben. Die durch die finanziellen 
Beiträge nicht gedeckten Kosten sind von 
den angeschlossenen Betriebsinhabern zu 
tragen.
Die Mitgliedstaaten können die für den 
finanziellen Beitrag in Betracht 
kommenden Kosten begrenzen, indem sie 
Folgendes anwenden:
a) Obergrenzen je Fonds,
b) angemessene Obergrenzen je Einheit.
6. Die Ausgaben der Mitgliedstaaten für 
die finanziellen Beiträge werden von der 
Gemeinschaft aus dem Fonds gemäß 
Artikel [...] [Stützung im Rahmen der 
einheitlichen GMO] der Verordnung 
(EG) Nr. [...]/2008 in Höhe von 40% der 
gemäß Absatz 4 zuschussfähigen Beträge 
der Versicherungsprämie kofinanziert.
Allerdings wird der Satz gemäß Absatz 1 
für die neuen Mitgliedstaaten auf 70% 
angehoben.
Unterabsatz 1 greift nicht den etwaigen 
Befugnissen der Mitgliedstaaten vor, ihre 
Beteiligung an der Finanzierung der 
finanziellen Beiträge vollständig oder 
teilweise durch obligatorische Systeme der 
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kollektiven Verantwortung in den 
betreffenden Sektoren zu decken.
7. Die Mitgliedstaaten legen die Regeln 
für die Errichtung und Verwaltung der 
Fonds auf Gegenseitigkeit fest, 
insbesondere für die Gewährung der 
Entschädigungen an die Betriebsinhaber 
im Krisenfall bzw. für die Verwaltung und 
Kontrolle dieser Regeln.
8. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission einen Jahresbericht über die 
Anwendung dieses Artikels vor. Form, 
Inhalt, Zeitplan und Fristen des Berichts 
werden von der Kommission nach dem 
Verfahren des Artikels 195 Absatz 1 
festgelegt.“

Or. fr

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 28 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 122 – Nummer c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

28a. Artikel 122 Buchstabe c erhält 
folgende Fassung:
„c) ein spezifisches Ziel verfolgen, das 
insbesondere eine oder mehrere der 
folgenden Zielsetzungen einschließen 
kann bzw. in Bezug auf den Sektor Obst 
und Gemüse einschließen muss:
i) Gewährleistung eines präventiven 
Risikomanagements bei Sicherstellung 
einer planvollen und insbesondere in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht 
nachfragegerechten Erzeugung;
ii) Verbesserung des landwirtschaftlichen 
Angebots;
iii) Bündelung des Angebots und 
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Vermarktung der Erzeugung ihrer 
Mitglieder;
iv) Optimierung der Produktionskosten 
und Stabilisierung der Erzeugerpreise.“

Or. fr

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 29 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 123 – Nummer 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29a. Artikel 123 Absatz 1 Buchstabe c 
erhält folgende Fassung:
„c) ein spezifisches Ziel verfolgen, das 
sich insbesondere auf Folgendes beziehen 
kann:
i) Gewährleistung eines präventiven 
Risikomanagements durch Verbesserung 
der Marktkenntnisse, insbesondere durch 
eine statistische Analyse des Angebots 
und der Nachfrage und der Einrichtung 
von Datenbanken zum dienstlichen 
Gebrauch;
ii) Bündelung und Abstimmung des 
Angebots und Vermarktung der 
Erzeugnisse der Mitglieder, insbesondere 
durch die Bestimmung und Förderung 
vertraglicher Regelungen;
iii) gemeinsame Anpassung der
Erzeugung und Verarbeitung an die 
Markterfordernisse und Verbesserung der 
Erzeugnisse,
iv) Förderung der Rationalisierung und 
Verbesserung der Erzeugung und 
Verarbeitung;
v) Gewährleistung der Abstimmung und 
Verbreitung von Informationen zwischen 
allen Branchenbeteiligten, insbesondere 
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durch die Weitergabe von Kenntnissen 
über die Wahlmöglichkeiten in 
technischer Hinsicht (kollektiv oder 
individuell), die das Risiko vermindern 
können;
vii) Durchführung von 
Forschungsarbeiten über nachhaltige 
Erzeugungsverfahren und 
Marktentwicklung;
viii) Förderung der qualitativen 
Innovation und der Sicherheit der 
Erzeugnisse;
ix) Förderung der Erhaltung der Umwelt, 
insbesondere durch das Einsammeln des 
in der Landwirtschaft verwendeten 
Kunststoffes (Planen für Silos, Film für 
Posamente) oder der Abfälle aus der 
tierärztlichen Versorgung, Entsorgung 
der Abfallstoffe aus der Tierhaltung oder 
auch Einführung von Strategien zur 
Anpassung an den Klimawandel;
x) Gewährleistung der Information und 
Öffentlichkeitsarbeit bezüglich des 
Erzeugnisses,
xi) Förderung einer besseren Kenntnis 
der Berufe der Branche.“

Or. fr

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 29 c (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 123 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29 ter) In Artikel 123 wird Absatz 3a 
angefügt:
„3a. Die Mitgliedstaaten können auch 
Branchenverbände anerkennen, die auf 
Initiative aller oder eines Teiles der 
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Organisationen oder Vereinigungen, aus 
denen sie bestehen, in einem der Sektoren 
nach Artikel 1, mit Ausnahme der 
Sektoren nach Absatz 1 Buchstabe a, 
unter den Bedingungen gemäß den 
Buchstaben b und c gebildet wurden.“

Or. fr

Begründung

Die Struktur des landwirtschaftlichen Angebots basierte schon immer auf Instrumenten der 
Marktregulierung. Die Organisation der Erzeugung und die Entwicklung der Beziehungen 
innerhalb der Branchen durchliefen dagegen sehr unterschiedliche Entwicklungen je nach 
Mitgliedstaat und/oder Erzeugnis. Die Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten 
Erzeugerorganisationen in allen Sektoren anerkennen können. Dies sollte auf 
Branchenverbände ausgeweitet werden.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 30 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 162 – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30a. Artikel 162 Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i wird gestrichen. *
* Die Artikel und die Anhänge der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 sind 
entsprechend anzupassen.

Or. fr

Begründung

Die Ausfuhrerstattungen der EU wurden schon immer von den Entwicklungsländern stark 
kritisiert. Angesichts der derzeitigen Konjunkturlage ist es wohl angebracht, sie schon jetzt 
für Getreide abzuschaffen, und für Reis die Abschaffung der Ausfuhrerstattungen 
vorzuschlagen, zumal die Kommission dies bereits im Rahmen der Verhandlungen von Doha 
vorgesehen hat.
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Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 30 b (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 162 – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30b. In Artikel 162 Absatz 1 Buchstabe a 
wird Ziffer ii gestrichen. *
* Die Artikel und die Anhänge der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 sind 
entsprechend anzupassen.

Or. fr

Begründung

Die Ausfuhrerstattungen der EU wurden schon immer von den Entwicklungsländern stark 
kritisiert. Angesichts der derzeitigen Konjunkturlage ist es wohl angebracht, sie schon jetzt 
für Getreide abzuschaffen, und für Reis die Abschaffung der Ausfuhrerstattungen 
vorzuschlagen, zumal die Kommission dies bereits im Rahmen der Verhandlungen von Doha 
vorgesehen hat.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Nummer 32
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
Artikel 184

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„5. dem Europäischen Parlament und dem 
Rat vor dem 30. Juni 2011 über die
Bedingungen für das Auslaufen der 
Milchquotenregelung, einschließlich 
möglicher weiterer Anhebungen der 
Quoten bzw. Kürzungen der 
Zusatzabgabe.“

„5. dem Europäischen Parlament und dem 
Rat vor dem 31. Dezember 2010 über die
Lage auf dem Milchmarkt. Sie fügt dem 
Bericht erforderlichenfalls geeignete 
Vorschläge bei.“

Or. en
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Begründung
Es wird vorgeschlagen, von der Kommission zu fordern, dass sie früher Bericht erstattet. Der 
Berichterstatter stimmt zwar der vorgeschlagenen Erhöhung der Milchquote um 1 % für die 
Wirtschaftsjahre 2009/10 und 2010/11 zu, möchte aber die Marktlage für die darauf 
folgenden Quotenjahre neu bewerten, da sich der Milchmarkt rasch entwickelt.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Anhang I

Vorschlag der Kommission
Mitgliedstaat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgien 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgarien 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Tschechische 
Republik 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Dänemark 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Deutschland 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estland 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irland 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Griechenland 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spanien 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Frankreich 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italien 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Zypern 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Lettland 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Litauen 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Ungarn 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Niederlande 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Österreich 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polen 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumänien 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slowenien 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slowakei 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finnland 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Schweden 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Vereinigtes 
Königreich 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Geänderter Text
Mitgliedstaat 2008/09 2009/10 2010/11

Belgien 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgarien 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Tschechische 
Republik 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Dänemark 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Deutschland 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
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Estland 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Irland 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Griechenland 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Spanien 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Frankreich 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italien 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Zypern 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Lettland 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Litauen 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Ungarn 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Niederlande 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Österreich 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polen 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumänien 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slowenien 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slowakei 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finnland 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Schweden 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Vereinigtes 
Königreich 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Begründung

Anhang I enthält nationale Quoten für Milch: Mengen (in Tonnen) je Mitgliedstaat. Anhang I 
steht in Verbindung mit Artikel 4 Nummer 14 dieser Verordnung und den Artikeln 55 Absatz 1 
und 65 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. Der Berichterstatter schlägt zusätzlich zu der 
bereits vereinbarten Erhöhung um 2 % für 2008/09 vor, die Erhöhung der Milchquote um 
1 % für die Wirtschaftsjahre 2009/10 und 2010/11 zu unterstützen. Der Berichterstatter 
möchte die Marktlage für die darauf folgenden Quotenjahre neu bewerten, da sich der 
Milchmarkt rasch entwickelt.
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